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DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION UND 
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION – 
im Folgenden als „Organe” bezeichnet, 
VEREINBAREN: 

1. Zweck der vorliegenden gemäß Artikel 295 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) geschlossenen Vereinbarung ist es, die 
Haushaltsdisziplin in die Praxis umzusetzen, sowie den Ablauf des jährlichen 
Haushaltsverfahrens und die interinstitutionelle Zusammenarbeit im 
Haushaltsbereich zu verbessern und wirtschaftliche Haushaltsführung zu 
gewährleisten. 

2. Die vereinbarte Haushaltsdisziplin ist umfassend. Die Vereinbarung ist während 
ihrer gesamten Laufzeit für die Organe verbindlich. 

3. Die Vereinbarung berührt nicht die Haushaltsbefugnisse der Organe, die in den 
Verträgen, in der Verordnung (EU, Euratom) Nr. XXXX/20XX1 des Rates (im 
Folgenden „MFR-Verordnung“)] sowie in der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. XXXX/20XX] des Europäischen Parlaments und des Rates2 (im Folgenden 
„Haushaltsordnung“)] festgelegt sind. 

4. Jede Änderung dieser Vereinbarung wird von den Organen einvernehmlich geregelt. 

5. Die Vereinbarung gliedert sich in drei Teile: 

– Teil I enthält Bestimmungen zum mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) sowie 
Bestimmungen über die besonderen Instrumente. 

– Teil II betrifft die interinstitutionelle Zusammenarbeit während des 
Haushaltsverfahrens. 

– Teil III regelt die Verwendung der Unionsmittel nach dem Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit. 

6. Diese Vereinbarung tritt am XX/XX/XXXX in Kraft und ersetzt die 
Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat 
und der Kommission vom 2. Dezember 2013 über die Haushaltsdisziplin und die 
wirtschaftliche Haushaltsführung3. 

                                                 
1 ABl. L ... vom ..., S. .... 
2 ABl. L vom ..., S ....  
3 ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1. 
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TEIL I 
MFR UND BESONDERE INSTRUMENTE 

A. BESTIMMUNGEN ZUM MFR 

7. Im Interesse einer wirtschaftlichen Haushaltsführung tragen die Organe dafür Sorge, 
dass beim Haushaltsverfahren und bei der Annahme des Haushaltsplans bis zu den 
Obergrenzen der einzelnen Rubriken des MFR so weit wie möglich ausreichende 
Spielräume verfügbar bleiben. 

Aktualisierung der Schätzwerte für die Mittel für Zahlungen für die Zeit nach 2027 
8. Die Kommission aktualisiert 2024 die Schätzwerte für die Mittel für Zahlungen für 

die Zeit nach 2027. 

Dabei berücksichtigt sie alle einschlägigen Informationen, einschließlich der 
tatsächlichen Ausführungssituation für Verpflichtungen und für Zahlungen, sowie 
die Ausführungsprognosen. Außerdem trägt sie den Vorschriften Rechnung, die eine 
geordnete Entwicklung der Mittel für Zahlungen im Verhältnis zu den Mitteln für 
Verpflichtungen gewährleisten sollen, sowie den Wachstumsprognosen für das 
Bruttonationaleinkommen der Union. 

B. BESTIMMUNGEN ZU DEN BESONDEREN INSTRUMENTEN 

Europäischer Fonds für die Anpassung an die Globalisierung 
9. Wenn die im einschlägigen Basisrechtsakt festgelegten Bedingungen für die 

Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung 
erfüllt sind, unterbreitet die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Vorschlag für die Übertragung der Mittel auf die entsprechenden 
Haushaltslinien. 

Die Mittelübertragungen für den Fonds für die Anpassung an die Globalisierung 
werden gemäß der Haushaltsordnung vorgenommen. 

Solidaritätsfonds der Europäischen Union 
10. Wenn die im einschlägigen Basisrechtsakt festgelegten Bedingungen für die 

Inanspruchnahme des Solidaritätsfonds der Europäischen Union erfüllt sind, legt die 
Kommission im Einklang mit der Haushaltsordnung einen Vorschlag für das 
geeignete Haushaltsinstrument vor. 

Reserve für Soforthilfe 

11. Hält die Kommission die Inanspruchnahme der Reserve für Soforthilfe für 
erforderlich, unterbreitet sie dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 
Vorschlag für eine Mittelübertragung aus der Reserve auf die entsprechenden 
Haushaltslinien im Einklang mit der Haushaltsordnung. 

Flexibilitätsinstrument 
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12. Die Kommission schlägt die Inanspruchnahme des Flexibilitätsinstruments vor, 
nachdem sie alle Möglichkeiten für eine Mittelumschichtung innerhalb der Rubrik, 
in der ein Mehrbedarf entstanden ist, geprüft hat. 

In ihrem Vorschlag nennt die Kommission die Art und die Höhe der zu 
finanzierenden Ausgaben. Ein solcher Vorschlag kann im Zusammenhang mit dem 
Entwurf eines Haushaltsplans oder dem Entwurf eines Berichtigungshaushaltsplans 
erfolgen. 

Die Inanspruchnahme des Flexibilitätsinstruments kann vom Europäischen 
Parlament und vom Rat im Rahmen des Haushaltsverfahrens gemäß Artikel 314 
AEUV veranlasst werden. 

Spielraum für unvorhergesehene Ausgaben 
13. Die Inanspruchnahme des Spielraums für unvorhergesehene Ausgaben oder eines 

Teils davon wird von der Kommission nach sorgfältiger Prüfung aller übrigen 
finanziellen Möglichkeiten vorgeschlagen. Ein solcher Vorschlag kann im 
Zusammenhang mit dem Entwurf eines Haushaltsplans oder dem Entwurf eines 
Berichtigungshaushaltsplans erfolgen. 

Die Inanspruchnahme des Spielraums für unvorhergesehene Aufgaben kann vom 
Europäischen Parlament und vom Rat im Rahmen des Haushaltsverfahrens gemäß 
Artikel 314 AEUV veranlasst werden. 
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TEIL II 
VERBESSERUNG DER INTERINSTITUTIONELLEN 

ZUSAMMENARBEIT IM HAUSHALTSBEREICH 

A. VERFAHREN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT 

14. Die Einzelheiten der interinstitutionellen Zusammenarbeit während des 
Haushaltsverfahrens sind im Anhang niedergelegt. 

Haushaltstransparenz 

15. Die Kommission erstellt einen jährlichen Bericht, der dem Gesamthaushaltsplan der 
Union beigefügt wird und in dem die verfügbaren und nichtvertraulichen 
Informationen in Bezug auf Folgendes zusammengetragen werden: 

 die Aktiva und Passiva der Union, einschließlich jener aus Anleihe- und 
Darlehensoperationen, die die Union entsprechend ihren Befugnissen nach den 
Verträgen durchführt; 

 die Einnahmen, Ausgaben, Aktiva und Passiva des Europäischen 
Entwicklungsfonds (EEF)4, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität 
(EFSF), des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und etwaiger 
sonstiger künftiger Mechanismen; 

- die Ausgaben der Mitgliedstaaten im Rahmen der Verstärkten 
Zusammenarbeit, soweit sie nicht im Gesamthaushaltsplan der Union erfasst 
werden. 

B. AUFNAHME VON FINANZVORSCHRIFTEN IN GESETZGEBUNGSAKTE 

16. Alle im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassenen Gesetzgebungsakte über 
Mehrjahresprogramme enthalten eine Vorschrift, mit der der Gesetzgeber die 
Finanzausstattung des Programms festsetzt. 

Der jeweilige Betrag bildet für das Europäische Parlament und den Rat im Rahmen 
des jährlichen Haushaltsverfahrens den vorrangigen Bezugsrahmen. 

Das Europäische Parlament und der Rat sowie die Kommission, wenn letztere den 
Entwurf des Haushaltsplans erstellt, verpflichten sich, von diesem Betrag während 
der Gesamtlaufzeit des betreffenden Programms um nicht mehr als 15 % 
abzuweichen, außer im Falle neuer objektiver und fortdauernder Gegebenheiten, die 
unter Berücksichtigung der insbesondere durch Bewertungen ermittelten 
Durchführungsergebnisse des betreffenden Programms ausdrücklich und genau 

                                                 
4 Gemäß dem Internen Abkommen zwischen den im Rat vereinigten Vertretern der Regierungen der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union über die Finanzierung der im mehrjährigen Finanzrahmen für 
den Zeitraum 2014 bis 2020 vorgesehenen Hilfe der Europäischen Union im Rahmen des AKP-EU-
Partnerschaftsabkommens und über die Bereitstellung von finanzieller Hilfe für die überseeischen 
Länder und Gebiete, auf die der vierte Teil des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
Anwendung findet (ABl. L 210 vom 6.8.2013, S. 1) sowie den vorhergehenden Internen Abkommen. 
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darzulegen sind. Durch eine Aufstockung, die aufgrund solcher Veränderungen 
erfolgt, darf die Obergrenze der jeweiligen Rubrik, unbeschadet der Anwendung der 
in der MFR-Verordnung und in dieser Vereinbarung genannten Instrumente, nicht 
erreicht werden. 

Diese Nummer findet weder auf die im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
genehmigten und den Mitgliedstaaten vorab zugewiesenen Mittel für die 
Kohäsionspolitik, für deren Programme stets eine Finanzausstattung für die gesamte 
Programmlaufzeit festgelegt wird, noch auf Großprojekte im Sinne von Artikel 21 
der MFR-Verordnung Anwendung. 

17. In den nicht nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassenen 
verbindlichen Rechtsakten der Union über Mehrjahresprogramme wird kein „für 
notwendig erachteter Betrag“ angegeben. 

Sollte der Rat die Einführung eines finanziellen Bezugsrahmens beabsichtigen, so 
stellt dieser Bezugsrahmen eine Absichtsbekundung des Gesetzgebers dar und lässt 
die im AEUV festgelegten Zuständigkeiten des Europäischen Parlaments und des 
Rats unberührt. Eine entsprechende Regelung wird in jeden verbindlichen Rechtsakt 
der Union aufgenommen, der einen solchen finanziellen Bezugsrahmen enthält. 

C. AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT FISCHEREIABKOMMEN 

18. Für Ausgaben im Zusammenhang mit Fischereiabkommen gelten folgende spezielle 
Bestimmungen: 

Die Kommission verpflichtet sich, das Europäische Parlament regelmäßig über die 
Vorbereitung und den Verlauf der Verhandlungen, einschließlich ihrer 
Auswirkungen auf den Haushalt, zu unterrichten. 

Was den Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens im Zusammenhang mit den 
Fischereiabkommen anbelangt, so verpflichten sich die Organe, alles zu tun, damit 
sämtliche Verfahren so schnell wie möglich durchgeführt werden können. 

Mittel, die im Haushaltsplan für neue Fischereiabkommen oder für die Verlängerung 
von Fischereiabkommen vorgesehen werden, die nach dem 1. Januar des 
betreffenden Haushaltsjahres in Kraft treten, werden im Haushaltsplan in die 
Reserve eingestellt.  

Sollten sich die für die Fischereiabkommen vorgesehenen Mittel (einschließlich der 
Reserve) als unzureichend erweisen, übermittelt die Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat die erforderlichen Informationen über die Ursachen für diese 
Lage sowie über Maßnahmen, die gemäß den festgelegten Verfahren beschlossen 
werden könnten. Die Kommission schlägt bei Bedarf geeignete Maßnahmen vor. 

Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat 
vierteljährlich detaillierte Angaben über die Durchführung der geltenden 
Fischereiabkommen und die Finanzprognose für den Rest des Jahres. 

19. Unbeschadet des einschlägigen Verfahrens für die Aushandlung von 
Fischereiabkommen verpflichten sich das Europäische Parlament und der Rat, im 
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Rahmen der Zusammenarbeit im Haushaltsbereich rechtzeitig eine Einigung über 
die angemessene Finanzierung von Fischereiabkommen herbeizuführen. 

D. FINANZIERUNG DER GEMEINSAMEN AUßEN- UND SICHERHEITSPOLITIK 
(GASP) 

20. Der Gesamtbetrag der operativen Ausgaben für die GASP wird in ein Kapitel des 
Haushaltsplans mit der Überschrift GASP eingesetzt. Dieser Betrag deckt den bei 
der Aufstellung des Haushaltsentwurfs auf der Grundlage der jährlichen 
Vorausschätzungen des Hohen Vertreters der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik (im Folgenden „Hoher Vertreter“) tatsächlich vorhersehbaren 
Mittelbedarf. Ein angemessener Spielraum für unvorhergesehene Maßnahmen wird 
dabei eingeräumt.  Es werden keine Mittel in eine Reserve eingestellt. 

21. Was die GASP-Ausgaben angeht, die gemäß Artikel 41 des Vertrags über die 
Europäische Union zu Lasten des Gesamthaushalts der Union gehen, bemühen sich 
die Organe, jedes Jahr im Vermittlungsausschuss auf der Grundlage des von der 
Kommission erstellten Entwurfs des Haushaltsplans zu einer Einigung über den 
Betrag der operativen Ausgaben und über die Aufteilung dieses Betrags auf die 
Artikel des GASP-Kapitels des Haushaltsplans zu gelangen. Kommt keine Einigung 
zustande, setzen das Europäische Parlament und der Rat den im Vorjahr eingesetzten 
oder — falls dieser niedriger ist — den im Entwurf des Haushaltsplans 
veranschlagten Betrag ein. 

Der Gesamtbetrag der operativen GASP-Ausgaben verteilt sich nach dem in 
Absatz 3 vorgeschlagenen Ansatz auf verschiedene Artikel des GASP-Kapitels. 
Jeder Artikel umfasst die bereits angenommenen Maßnahmen, die geplanten, jedoch 
noch nicht angenommenen Maßnahmen sowie alle anderen künftigen — d. h. 
unvorhergesehenen — Maßnahmen, die der Rat während des betreffenden 
Haushaltsjahres annehmen wird. 

Innerhalb des GASP-Kapitels des Haushaltsplans könnten die Artikel, in die die 
GASP-Maßnahmen aufzunehmen sind, wie folgt lauten: 

- Wichtigste Einzelmissionen im Sinne des Artikels 52 Absatz 1 Buchstabe f der 
Haushaltsordnung; 

- sonstige Missionen (Krisenmanagementoperationen, Konfliktverhütung, 
Konfliktbeilegung und Stabilisierung sowie Monitoring und Umsetzung von 
Friedens- und Sicherheitsprozessen); 

- Nichtverbreitung und Abrüstungsmaßnahmen; 

- Sofortmaßnahmen; 

- vorbereitende Maßnahmen und Folgemaßnahmen; 

- Sonderbeauftragte der Europäischen Union. 

Die Kommission ist aufgrund der Haushaltsordnung befugt, innerhalb des GASP-
Kapitels des Haushaltsplans Mittelübertragungen von Artikel zu Artikel autonom 
vorzunehmen, sodass die Flexibilität, die für eine rasche Durchführung der GASP-
Maßnahmen als erforderlich gilt, gewährleistet ist. Sollte sich im Laufe des 
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Haushaltsjahres zeigen, dass die GASP-Mittel zur Deckung der notwendigen 
Ausgaben nicht ausreichen, bemühen sich das Europäische Parlament und der Rat, 
auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission, mit Dringlichkeit um die 
Herbeiführung einer Lösung. 

22. Der Hohe Vertreter hört das Europäische Parlament alljährlich zu einem bis zum 
15. Juni des jeweiligen Jahres zu übermittelnden zukunftsorientierten Dokument 
über die Hauptaspekte und grundlegenden Optionen der GASP, einschließlich der 
finanziellen Auswirkungen für den Gesamthaushaltsplan der Union, einer 
Bewertung der im Jahr n-1 eingeleiteten Maßnahmen sowie einer Bewertung der 
Koordinierung und Komplementarität der GASP mit den anderen externen 
Finanzierungsinstrumenten der Union an. Außerdem unterrichtet der Hohe Vertreter 
das Europäische Parlament regelmäßig im Wege gemeinsamer Beratungssitzungen, 
die mindestens fünfmal jährlich im Rahmen des regelmäßigen politischen Dialogs 
über die GASP stattfinden und die spätestens zum 30. November des jeweiligen 
Jahres vereinbart werden. Die Teilnahme an diesen Sitzungen wird jeweils vom 
Europäischen Parlament bzw. vom Rat unter Berücksichtigung des Ziels und der Art 
der Informationen, die in diesen Sitzungen ausgetauscht werden, festgelegt. 

Die Kommission wird zur Teilnahme an diesen Sitzungen eingeladen. 

Der Hohe Vertreter teilt dem Europäischen Parlament bei jedem kostenwirksamen 
Ratsbeschluss im Bereich der GASP unverzüglich, spätestens jedoch binnen fünf 
Arbeitstagen mit, wie hoch die geplanten Kosten (Finanzbogen), insbesondere die 
Kosten betreffend den zeitlichen Rahmen, das eingesetzte Personal, die Nutzung von 
Räumlichkeiten und sonstiger Infrastruktur, die Transporteinrichtungen, 
Ausbildungserfordernisse und Sicherheitsvorkehrungen, veranschlagt werden. 

Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und den Rat vierteljährlich 
über die Durchführung der GASP-Maßnahmen und die Finanzprognosen für die 
verbleibende Zeit des Haushaltsjahres. 

E. BETEILIGUNG DER ORGANE IM RAHMEN DER ENTWICKLUNGSPOLITIK 

23. Die Kommission leitet ungeachtet der jeweiligen Finanzierungsquelle einen Dialog 
mit dem Europäischen Parlament über entwicklungspolitische Fragen ein. 
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TEIL III 
VERWENDUNG DER UNIONSMITTEL NACH DEM 

GRUNDSATZ DER WIRTSCHAFTLICHKEIT 

A. FINANZPLANUNG 

24. Die Kommission legt zweimal jährlich, erstmals zusammen mit den 
Begleitdokumenten zum Entwurf des Haushaltsplans und sodann nach Annahme des 
Gesamthaushaltsplans der Union eine vollständige Finanzplanung für die Rubriken I 
und II (mit Ausnahme der Teilobergrenze „Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer 
Zusammenhalt“), III (für „Umwelt und Klima“ und „Meerespolitik und Fischerei“), 
IV, V und VI des MFR vor. Diese nach Rubriken, Politikbereichen und 
Haushaltslinien gegliederte Finanzplanung sollte auf Folgendes Bezug nehmen: 

(a) geltende Rechtsvorschriften, wobei nach mehrjährigen Programmen und 
jährlichen Maßnahmen unterschieden wird: 
– Bei mehrjährigen Programmen sollte die Kommission das jeweilige 

Genehmigungsverfahren (ordentliches oder besonderes 
Gesetzgebungsverfahren), die Laufzeit, Gesamtfinanzausstattung sowie den 
Anteil der Verwaltungsausgaben angeben. 

– Bei jährlichen Maßnahmen (im Zusammenhang mit Pilotvorhaben, 
vorbereitenden Maßnahmen und Agenturen) und bei Maßnahmen, die aufgrund 
der Befugnisse der Kommission finanziert werden, sollte die Kommission 
Mehrjahresschätzungen vorlegen. 

(b) anhängige Gesetzgebungsvorschläge: anhängige Kommissionsvorschläge (in 
der jeweils neuesten Fassung). 

Die Kommission sollte Möglichkeiten für Querverweise zwischen ihrer 
Finanzplanung und ihrer Gesetzgebungsplanung erwägen, damit genauere und 
zuverlässigere Vorausschätzungen vorgelegt werden. In jedem 
Gesetzgebungsvorschlag sollte die Kommission angeben, ob dieser in der zum 
Zeitpunkt des Entwurf des Haushaltsplans oder nach Annahme des 
Gesamthaushaltsplans der Union vorgelegten Planung vorgesehen ist. Das 
Europäische Parlament und der Rat sollten insbesondere über Folgendes informiert 
werden: 

(a) sämtliche neu angenommenen Gesetzgebungsakte und anhängigen 
Vorschläge, die vorgelegt wurden, aber noch nicht in der zum Zeitpunkt des 
Entwurfs des Haushaltsplans oder nach der Annahme des 
Gesamthaushaltsplans der Union vorgelegten Planung enthalten sind (mit 
Angabe der jeweiligen Beträge); 

(b) im jährlichen Gesetzgebungsprogramm der Kommission vorgesehene 
Gesetzgebung, mit der Angabe, ob die Maßnahmen voraussichtlich mit 
finanziellen Auswirkungen verbunden sind. 

Erforderlichenfalls sollte die Kommission angeben, welche Neuplanung die neuen 
Gesetzgebungsvorschläge bewirken. 
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B. AGENTUREN UND EUROPÄISCHE SCHULEN 

25. Bevor die Kommission einen Vorschlag für die Einrichtung einer neuen Agentur 
vorlegt, sollte sie eine solide, vollständige und objektive Folgenabschätzung 
erstellen, in der unter anderem die kritische Masse von Personal und Kompetenzen, 
Kosten-Nutzen-Aspekte, Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit, die Auswirkungen 
auf nationale Tätigkeiten und Tätigkeiten der Union sowie die finanziellen 
Auswirkungen für die betreffende Ausgabenlinie berücksichtigt werden. Auf der 
Grundlage dieser Angaben und unbeschadet der Gesetzgebungsverfahren, die für die 
Einrichtung der Agentur maßgeblich sind, verpflichten sich das Europäische 
Parlament und der Rat, im Rahmen der Zusammenarbeit im Haushaltsbereich 
rechtzeitig eine Einigung über die Finanzierung der vorgeschlagenen Agentur 
herbeizuführen. 

Zu diesem Zweck werden die folgenden Verfahrensschritte durchlaufen: 

- Zunächst erläutert die Kommission ihre Vorschläge für die Einrichtung einer 
neuen Agentur systematisch jeweils beim ersten Trilog-Treffen, das auf die 
Annahme des Vorschlags durch die Kommission folgt; dabei legt sie auch den 
Finanzbogen vor, der dem vorgeschlagenen Rechtsakt zur Errichtung der 
Agentur beigefügt ist, und veranschaulicht die Folgen für den verbleibenden 
Finanzplanungszeitraum. 

- Sodann unterstützt die Kommission während des Gesetzgebungsverfahrens 
den Gesetzgeber bei der Bewertung der finanziellen Folgen der 
vorgeschlagenen Abänderungen. Diese finanziellen Folgen sollten während 
der entsprechenden Gesetzgebungstriloge erwogen werden. 

- Anschließend legt die Kommission vor Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens einen aktualisierten Finanzbogen vor, der den 
möglichen Änderungen durch den Gesetzgeber Rechnung trägt; dieser 
Finanzbogen wird auf die Tagesordnung des letzten Gesetzgebungstrilogs 
gesetzt und vom Gesetzgeber förmlich gebilligt. Zur Erzielung einer Einigung 
über die Finanzierung wird er ferner auf die Tagesordnung eines 
nachfolgenden Haushaltstrilogs gesetzt, der in dringenden Fällen in 
vereinfachter Form stattfinden kann. 

- Schließlich wird die im Rahmen des Trilogs erzielte Einigung unter 
Berücksichtigung der budgetären Bewertung betreffend den Inhalt des 
Gesetzgebungsverfahrens durch die Kommission in einer gemeinsamen 
Erklärung bestätigt. Die Einigung unterliegt der Zustimmung des 
Europäischen Parlaments und des Rates nach Maßgabe ihrer jeweiligen 
Geschäftsordnung. 

Dasselbe Verfahren gilt für die Änderung eines eine Agentur betreffenden 
Rechtsakts, die Auswirkungen auf die Ressourcen der Agentur haben würde. 

Sollten die Aufgaben einer Agentur grundlegend geändert werden, ohne dass der 
Rechtsakt zur Einrichtung der Agentur geändert wird, setzt die Kommission das 
Europäische Parlament und den Rat mittels eines geänderten Finanzbogens davon in 
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Kenntnis, damit das Europäische Parlament und der Rat rechtzeitig zu einer 
Einigung über die Finanzierung der Agentur gelangen können. 

26. Die relevanten Bestimmungen des Gemeinsamen Konzepts, das der am 19. Juli 2012 
unterzeichneten Gemeinsamen Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates 
der EU und der Europäischen Kommission zu den dezentralen Agenturen beigefügt 
ist, sollten im Rahmen des Haushaltsverfahrens gebührend berücksichtigt werden. 

27. Wenn der Oberste Rat der Europäischen Schulen die Einrichtung einer neuen 
Europäischen Schule plant, wird ein vergleichbares Verfahren im Hinblick auf die 
Auswirkungen auf den Gesamthaushaltsplan der Union entsprechend angewandt. 

 

Geschehen zu Brüssel am  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates Für die Kommission 
Der Präsident Der Präsident Der Präsident 
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